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Oberösterreich ische 
Rechtsanwaltskammer 

GZ: 10/~~ 

An den 
Österreichischen 
Rechtsanwaltskammertag 

Rotenturmstraße 13 
1010 Wie n 

4020 Linz, Museumstraße 25/Quergasse 4 
Telefon 71 7 30 

Linz, am 13. Februar 1992 

~f- ~ 1~&;{k;! 
Betrifft: Strafrechtsänderungsgesetz 1992 ~. 

Zu Zl. 350/91 

Die Oberösterreichische Rechtsanwaltskammer erlaubt sich bei

liegend ihre stellungnahme zum Strafrechtsänderungsgesetz 1992 

zu übermitteln. 

Referent: Dr. Zamponi 

OÖ. Rechtsanwaltskammer 
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S TEL L U N G NAH H E 

des Ausschusses der OÖ. Rechtsanwaltskammer 

zum Entwurf eines Strafrechtsänderungsgesetzes 1992, 

GZ 318.007/9-1I 1/91 

Zu Art. I Ziff. 2: 

Die hier vorgeschlagene Änderung des § 34 Ziff. 18, wonach 

dia unverhältnismäßig lange Dauer des Strafverfahrens als 

besonderer Milderungsgru~d anzusehen ist. ist zu begrüßen. 

Abzulehnen ist allerdings die Bedingung, nach der die 

unverhältnismäßig lange Dauer des Verfahrens nicht auf einen 

vom T~ter "zu vertretenden Grund" zurückzuführen sein derf. 

Damit wird in Wahrheit in die Vertsidigungsrechte des Täters 

insoweit eingegriffen, als er gewärtigen muß, daß dann, wenn 

die übe r 1 s n 9 e Ver t eid i gun g s d aue r il t iv 8 S u f die e n t s chI 0 s sen e 

Verteidigung des Täters zurückzuführen ist, dieser besondere 

Milderungsumstand verlorengeht. obwohl der Täter nicht mehr 

gebraucht hat, als bloß sein Rech~. 

Es scheint daher nicht angemessen, wenn auf einen "zu 

vertretenden" Grund abgestellt wird. Abgestellt sollte 

vielmehr darauf werden, ob dem Täter die unverhältnismäßig 

lenge Dauer des Verfahrens vorgewerfen werden kann. 

Es wird daher folgende Fessung vorgeschlagen: 

"18. die Tat schon vor längerer Zeit begangen und sich 

weiterhin wohlverhalten hat, oder wenn das gegen ihn 

geführte Verfahren aus einem ihm nicht vorwerfbaren 

Grund unv8rh~ltnism~ßig lange gedauert hat;" 
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Zu Art. I liff. 8: 

Das zentrale Anliegen des Strafrechtsänderungsgesetzes 1992 

ist die Neugestaltung des Fshrlässigkeitsstrafrechtes, 

insbesondere im Bereich des Straßenverkehrs. 

Oie sich daraus ergebenden Probleme wurden im Anschreiben 

des 8undesministeriums für Justiz vom 5.12.1991 bereits 

dargestellt. Dazu ist aus der Sicht des Ausschusses der OÖ. 

Rechtsanwaltskammer Folgendes zu bemerken: 

Der Entfall der gerichtlichen Strafbarkeit für nicht weiter 

qualifizierte Fahrlässigkeitsdelikta stellt in Wahrheit 

nicht die in der Öffentlichkeit immer wieder diskutierte 

"Entkriminelisierung" der. In Wahrheit wird ja lediglich die 

Zuständigkeit für die Beurteilung derartiger Taten aus dem 

Strafrecht in das Verwaltungsstrafrecht (zurück-)verschoben, 

sodaß sich also für den Täter einer derertiger: strafbaren 
Handlung (ausgenommen Sportunfelle) nur die Zuständigkeit 

der die Tat aburteilenden Behörde ändert. 

Diese Änderung ist aber für den Täter in Wahrheit mit einer 

massiven Schlechterstellung im Bereich seiner Verteidigungs

rechte verbunden: 

Während vor Gericht nach der geltenden Rechtslage der StPO 

durch die Grundsätze der Mündlichkeit und Unmittelbarkeit 

weitestgehender Rechtsschutz schon im Verfahren I. Instanz 

g8w~hrl6i8t8t ist, ist dem Verwaltungsstrafverfahren eine 

mündliche (kontradiktorische) Verhandlung fremd. Das 

bedeutet aber, daß der Rechtsschutz, der vor den Verwal

tungsbeh6rden geboten wird. wesentlich schlechter ist, als 

der Rechtsschutz des gerichtlichen (Straf-)verfahrens. Die 
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gerichtliche Praxis zeigt, daß die Beurteilung von 

Fahrlässigkeitsdelikten (und hier insbesondere die 

Beurteilung von Verkehrsunfällen) regelmäßig die 

Durchführung eines Lokalaugenscheines und die Beiziehung 

eines Sachverständigen erfordert, wobei die Klärung des 

Ablaufes in der Regel auch nur unter Beiziehung der Zeugen 

an Ort und Stelle möglich ist. Eine derartige mündliche 

kontradiktorische Verhandlung ist dem Verwaltungsstraf

verfahren fremd, sie ist aber zur Wahrung allsr Vertei

digungsrechte des Täters unabdingbar erforderlich. 

Daren ändert auch die Zuständigkeit der unabhängigen 

Verwaltungssenste und der dadurch verbesserte Rechtsschutz 

in II. Instanz nichts, es bleibt dabei, daß der Rechtsschutz 

vor den Gerichten weitaus intensiver ausgebildet ist, als 

der Rechtsschutz vor den Verwaltungsbehörden, ganz abgesehen 

davon, daß es dem Beschuldigten nicht zugemutat werden kann, 

wenn in einem Verfahren voller Rechtsschutz erst in der II. 
Instanz gewährt wird. 

Der Begriff der Verfahrenshilfe ist dem Verwaltungsstraf

gesetz für das Verfahren I. Instanz fremd, Verfahrenshilfe 

kann nach § 51 Abs. 5 VStG erst für das Berufungsverfahren 

gewährt werden, sodaß auch damit eine für den Beschuldigten 

schlechtere Rechtslage eintritt, als sie nach § 41 (insbe

sondere § 41 Abs. 2 liff. 2 und 7 StPO in der nach dem 

Strafrechtsänderungsgesetz 1992 vorgeschlagenen Fassung) 
gegeben lIJäre. 

Nach § 99 Abs. 2, 3 und 4 stVO kann für die hier in Frage 

kommenden Delikte des Verkehrsstrafrechtes eine Geldstrafe 

bis S 30.000.--, im Uneinbringlichkeitsfalle mit Arrest von 

24 Stunden bis 6 Wochen bestraft werden. Eine bedingte 

- 3 -

-----------'_.,_._ .. _. __ .. _ .. ,_ .. ,_._---_._ .. _ ... __ ....• ~ ~ .. - . - -.... _ .. _------

15/SN-107/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)4 von 10

www.parlament.gv.at



Verurteilung ist dem VerweItungsstrafrecht fremd. Auch 

daraus ergibt sich eine Schlachterstellung des Täters. 

Nach den derzeitigen Rechtsschutzversicherungsbedingungen 

wird Rechtsschutz fOr das gerichtliche Strafverfahren -

qualifizierte Fälle abgesehen - uneingeschränkt gewährt. 

Wie im VerweItungsstrafverfahren wegen eines Verkehrsun

falles besteht Versicherungsschutz nur dann, wenn mit 

Bescheid eine Freiheitsstrafe oder eine oder mehrere 

Geldstrafen von zusammen mehr als 0,5 % der Versicherungs

summe festgesetzt werden oder des Verfahren vor Erlassung 

eines Strafbescheides eingestellt wird. Auch damit ist eine 

massive Verschlechterung der Situation des Täters eines 

Verkehrsunfalles gegeben. 

Auf die Verschlechterung der Situation des Opfers (Privat

beteiligung, Akteinsicht, Möglichkeit eines Privatbetei

ligtenzuspruches etc.) sei ebenso hingewiesen, wie auf die 

verschlechterte Einschreitbefugnis der Sicherheitsbehörden. 

Durch die verschlechterte Einschreitbefugnis der Sichsr

heitsbehörden wird es in zahlreichen Fällen zu keiner 

entsprechenden Unfalls8ufnahme/Sachvarhaltsaufnanme kommen, 

was wiederum den Rechtsschutz des Opfars verschlechtert. 

Gleichzeitig wird dadurch eine verstärkte Inanspruchnahme 

der Zivilgerichte eintreffen. 

Die vorgeschlagenen Änderungen können daher nur dann begrüßt 

werden, wenn 

a) eine geänderte Einschrei~ungsbefugnis der Sicherheits

behörden sicherstellt. daß euch darm, wenn es Gluß i.:U 
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einem verwaltungs strafrechtlichen Verfahren oder zu 

keinem Verfahren mehr kommt, eine entsprechende Sachver

haltsfeststellung erfolgt, damit nicht (bloß) eine Verla

gerung der anhängigen Rechtsfälle von dan Strafgerichten 

zu den Zivilgerichten erfolgt; 

b) das geltende Verwaltungsstrafverfahren dem gericht

lichen Strafverfahren dahingehend angapaßt wird, daß dia 

Grundsätze der Unmittelbarkeit und MOndlichkeit, des fair 

trial und des jederzeitigen Rechtes auf Verteidigung, 

einschließlich des Rechtes auf Beiziehung eines Verfah

renshelfers ebenso sichergestellt werden, wie die Rechte 

des Verletzten durch Ermöglichung der Privetbeteiligung 

(wobei an die Möglichkeit eines Privatbeteiligtenzu
spruches wohl aus verfassungsrechtlichen Gründen gar 

nicht zu denken ist); 

c) die allgemeinen Rechtsschutzversicherungsbedingungen 

dehingehend adaptiert werden. daß euch im Varwaltungs

strafverfahren voller Rechtsschutz gewährt wird. 

Abschließend darf hier allerdings darauf verwiesen werden, 

daß die angestrebte "Entkri~ini8lisierung" des Fahrlässig

keitsstrafrechtes zum Teil schon dadurch erreicht werden 

könnte, daß eine weniger strenge (und den Intentionen des 

Gesetzgebers ohnehin offensichtlich nioht entsprechende) 

Auslegung des § 42 StGB bzw. eine Adaptiarung durch den 
Gesetzgeber so erfolgt. daß die nicht mehr strafwürdiger 

Taten euch nicht verurteilt werden. Die gegenständliche 
Novelle scheint ja eher eine Kapitulation des Gesetzgebers 

vor den Gerichten zu sein. zumal es dem Gesetzgeber anschei
nend nicht gelungen ist, mit § 42 StGB Formulierungen zu 
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wählen, die seinen Willen gegenüber den Gerichten auch 

tatsächlich durchsetzen. 

Art. Ir 2iff. 3: 

Diese Bestimmung ist grundsätzlich ZU begrüßen. Da sie 

allerdings ohne Sanktion bleibt, wäre es erforderlich, daß 

ihre Einhaltung sichergestellt wird. Dies könnte dergestalt 

geschehen, daß die Entscheidung über die Aufschiebung der 

Verständigung der Ratskarnmer übertragen wird. Zumindest ist 

eber zu fordern, daß die Gründe der erfolgten AUfschiebung 

den Beschuldigten nach ihrem Wegfall bekenntgegeben werden, 

damit ihm die Möglichkeit einer Anfechtung gegeben ist. 

Anders wird es wohl zu einer effektiven Kontrolle der 

Einhaltung dieser BBstimmung nicht kommen können, 

Art. Ir Zift, 4· 

Auch der neue § 38 a) ist grundsätzlich zu begrüßen. 

Bedauerlich ist, daß die in Satz 2 erfolgte nähere Defini

tion der Generalklausel nach Setz 1 nur die Fälls anspricht, 

die des Gericht unmittelbar betreffen (Akteinsicht, Bekannt

gabe einer gerichtlichen Verfügung oder eines Antrages des 

Anklägers), während die noch im ersten Satz angesprochenen 
Verteidigungsrechte im zwei~en Satz nicht mehr vorkommen. Es 

entsteht d6her der Eindruck, als ob durch Satz 2 das im 

1. Satz genannte Interesse der Rechtspflege alleine, also 
ohne 8sdschtnahme auf die Verteidigungsrechte begünstigt 

werden SOllte. Schon um diesen (sicher falschen) Eindruck zu 

vermeiden, ist es also erforderlich, den Satz 2 des § 38 a) 

wie folgt zu formulieren~ 
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... ,. 

"Dies gilt insbesondere für Verhandlungen, sowie dann, 

wenn der Beschuldigte für die Einsicht in die Akten 

oder enleßlich der Bekanntgabe einer gerichtlichen 

Verfügung oder eines Antrages des Anklägers oder für 

Besprechungen und/oder die Korrespondenz mit seinem 

Verteidiger Obersetzungshilfe verlangt~. 

Art. 11 Ziff. 5: 

Die Aufnahme dieser Belehrungsverpflichtung ist zu begrüßen, 

sie ist allerdings denn inhaltsleer, wenn dem (verhafteten) 

Beschuldigten keine Möglichkeit gegeben ist, einen 

derartigen Verteidiger auch tatsächlich beizuziehen. 

Es ist also erforderlich, daß der Beschuldigte nicht nur 

über die Möglichkeit der Beiziehung eines Verteidigers 

belehrt wird, sondern daß ihm auch eine Liste der 

Verteidiger zur Verfügung gestellt und ihm die Möglichkeit 

der Verständigung eines derartigen Verteidigers gegeben 

wird. Diese Verständigungsmöglichkeit ist mit Rücksicht 

darauf, daß der anwaltliche Journeldienst (Notdienst) 

praktisch in allen Bundesländern bereits instelliert ist, 

jederzeit, also auch an Wochenenden und auch in der Nacht 

gegeben. 

§ 39 Abs. 1 StPO sollte daher wie folgt leuten: 

!I 0 8 r 8 6 S c h u 1 d i g t e k a n n s ich. i n a 11 e n S t ra f s ach e n ein e s 
Verteidigers b6dienen und dazu jeden wählen, der in der 

Verteidigerliste eines der Gerichtshöfe II. Instanz 

eingetragen ist. Über dieses Recht ist er sobald wie 

möglich, spätestens aber bei der ersten geriChtlichen 
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Vernehmung zu belehren. Anläßlich der Belehrung ist ihm 

die Möglichkeit ZU gewehren. sofort einen Verteidiger 
zu verst~ndigen." 

Art. II Ziff. 7: 

Der Entwurf läßt die anachronistische Bestimmung des 

§ 42 Abs. 2 StPO unver~ndert aufrecht. Der "Notverteidiger" 

ist heute allerdings deswegen nicht erforderlich, weil durch 

die Einrichtung des Institutes des anwaltlichen Journal

dienstes (Notdienst) die Möglichkeit der jederzeitigen 

Beiziehung eines Verteidigers gewährleistet ist. Der 

~Notverteidiger" aus dem Kreis der bei Gericht tätigen, zum 
Aichteramt befähigten Personen ist im übrigen auch 

vsrfessungsrechtlich (nämlich aus dem Gesichtspunkt der MRK) 

bedenklich. 

§ 42 Abs. 2 StPO sollte daher zur G~nze entfallen. 

Art. II Ziff. 9: 

Die Ände~ung des § 84 StPO ist zu begrüßen. Der Begriff 

"schadensbereinigende Maßnahmen!! sollte allerdings zur 

KlarsteIlung suf die tätige Reue verweisen. Durch den 

jeweiligen Hinweis der Bestimmungen des StGB über die tätige 

Reue auf § 151 Abs. 3 StGB scheint dabei ohnehin hinreichend 

Sichergestellt, daß 8S zu keinen Mißv8rst~ndnissen bei der 
zur Anzeige verpflichteten Behörde kammsn kann. 

Die übrigen Bestimmungen des Entwurfes, dis teilweise von 

tragender Bedeutung sind und eine massive Verbesserung des 
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Rechtsschutzes verbunden mit einer weiteren Annäherung an 

die Menschenrechtskonforrnität der österreichischen 

Strafprozeßordnung werden ausdrücklich begrüßt. 
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